
1 Regionen – genormte Freiheit?

Grundsätzlich stellt sich vor der Wahl des passenden re-
gionalen Finanzierungsinstruments immer die Frage, wie
sich eine Region definiert, woran sie arbeitet und wie sie
legitimiert ist. Durch die Rahmensetzung fachspezifischer
Programmewurden bisher auch fachspezifische Ziele ver-
folgt. Diese führten zu fachspezifischen Regionsabgren-
zungen. So ist z.B. das Einzugsgebiet für die regionale
Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen im
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Einzelfall überhaupt nicht deckungsfähig mit dem Gebiet
des Abwasserbeseitigungskonzeptes; die Schulnetzpla-
nung legt andere Regionen zu Grunde als der Hochwas-
serschutz. Es ist aus verständlichen Gründen nicht zweck-
mäßig und nachhaltig, jede fachspezifisch abgegrenzte
Region mit einem eigenen Entscheidungsgremium und fi-
nanziellen Ressourcen zu versehen. Denn jede Gemeinde
würde sich in einer Vielzahl solcher Regionen wiederfin-
den. Es muss also eine Region definiert werden, die mög-
lichst vielen Fachbelangen gerecht wird. Überschneidun-
gen sollte es nicht geben. Gedanklich gelangt man dabei
schnell zu Regionen, die sich an vorhandenen administra-
tiven Grenzen orientieren, z.B. den Landkreisen.
Doch entsprechen administrative Grenzen wirklich den
regionalen Identitäten vor Ort? Kann man zivilgesell-
schaftliches Engagement in staatlich vorgegebenen Räu-
men optimal aktivieren? Selbst die EU hat, im Gegensatz
zur vergangenen Förderperiode in LEADER+, im ELER
nicht mehr vorgeschrieben, in welchen Handlungsfeldern
sich Regionalentwicklung bewegenmuss. Hierfür sind die
kleinregionalen endogenen Potenziale zu verschieden.
Der Freistaat Sachsen hat einen anderen Versuch gewagt:
Im Vorfeld der neuen EU-Förderperiode sollten sich die
ländlichen Regionen selbst finden. Eine Bindung an ad-
ministrative Grenzen war nicht vorgeschrieben, aber
auch nicht ausgeschlossen. Das allein ist keineswegs
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to the origin of the means and the respective intentions of
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neu. Zudem wurden jedoch auch keine inhaltlichen Rah-
menvorgaben gemacht. Dies erfolgte auch vor dem Hin-
tergrund, den Regionen künftig mehr inhaltliche Entschei-
dungskompetenz, das heisst über die klassischen Instru-
mente der Ländlichen Entwicklung hinaus zu übertragen.
Dazu sollten regionale Entwicklungsstrategien mit der
Förderung aus dem ELER und anderen Finanzquellen ge-
koppelt werden. Doch dazu später mehr.
Die Gemeinden mussten sich allerdings für eine Region
entscheiden – eine Mitgliedschaft in mehreren Regionen
war ausgeschlossen. Im Ergebnis eines Aufrufes entstan-
den 35 ländliche Regionen, die in der Regel nicht mit
Landkreisgrenzen korrespondieren:
LEADER-Gebiete sind dabei die Gebiete mit den aus-
sichtsreichsten Entwicklungsstrategien. Diese erhalten
im ELER in der Regel eine um 10 Prozentpunkte erhöhte
Förderung. Die übrigen Gebiete sind sog. ILE-Gebiete
und erhalten 5 Prozentpunkte mehr. LEADER- und
ILE-Gebiete unterscheiden sich strukturell nicht, da beide
auf der gleichen strategischen Grundlage arbeiten.
Das Ergebnis zeigt u. a., dass die Sicherung regionaler
Identität den Menschen wichtiger ist als etwaige admini-
strative Schwierigkeiten durch „Grenzüberschreitungen“.
Es wird aber auch deutlich, dass regionale Ziele im Ein-
zelfall nicht in Übereinstimmung stehen mit den staatli-
chen Vorstellungen vom regionalen Zuschnitt einer opti-
malen Zusammenarbeit. Andererseits ist es im erhebli-
chen öffentlichen Interesse, dass die Regionen ihre endo-
genen Entwicklungspotenziale bestmöglich nutzen. Eine
logische Folge ist, dass die Landes- und Regionalplanung
den Regionen bezüglich ihrer räumlichen Abgrenzung
und Entwicklung mehr Entscheidungskompetenz zubilli-
gen muss.

2 Landesplanung und Subsidiarität

Dies hat der Freistaat Sachsen im Ansatz bereits mit der
Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 2003 (LEP)
ermöglicht. Eine wesentliche Zielsetzung des LEP ist die
Stärkung der regionalen Ebene als die sachgerechte Ent-
scheidungsebene für räumliche Entwicklungen. Insofern
erfolgen im LEP selbst keine landesweiten Festsetzungen
über Raumnutzungen, sondern entsprechende Handlungs-
aufträge an die Träger der Regionalplanung. Damit kön-
nen die Regionen nach einer landesweit einheitlichen Ver-
fahrensweise über die jeweiligen Raumnutzungen selbst
entscheiden. Neben den ordnungspolitischen Festlegun-
gen fordert der LEP ausdrücklich eine prozess-, akteurs-
und umsetzungsbezogene Planungskultur. Kooperation
und Vernetzung wird als Partnerschaft von Stadt und
Land verstanden. Dies wird ein einem eigenen Grundsatz
G.3.1.2 dokumentiert:

„In Verantwortung der Regionen unter Einbeziehung
der Wirtschaft und weiterer regionaler Akteure sollen
interkommunale Kooperationsgemeinschaften gemein-
sam eine problemorientierte Bestandsaufnahme und
eine Stärken-Schwächen-Analyse erarbeiten, Entwick-
lungsleitziele ableiten und einen Handlungsrahmen mit
konkreten und finanzierbaren Maßnahmen und Projek-
ten erstellen und umsetzen.“

Bis 2006 wurde dieser Grundsatz durch vielfältige infor-
melle Planungen regionaler Akteure untersetzt. Nahezu
jedes Ressort der Staatsregierung wurde durch EU- und
Bundesrichtlinien „ermuntert“, auf ihre Fachbelange zu-
geschnittene regionale Strategien zu fördern oder einer
Fachförderung zu Grunde zu legen. Im Jahr 2006 be-
schloss das sächsische Kabinett die sog. „Harmonisierung
der Planungsinstrumente“. Für eine Region sollte es nur
noch eine informelle Planung geben, die dann die Belange
aller anderen Ressorts mit erfüllen muss. Zu dieser hori-
zontalen wurde noch eine vertikale Abgrenzung definiert.

Abb. 1: ILE- und LEADER-Gebiete
im Freistaat Sachsen
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Die verschiedenen Handlungsebenen und Instrumente
wurden auf Ortsebene, auf Gemeindeebene und auf Regi-
onsebene beschrieben. Dabei werden in städtisch gepräg-
ten Regionen Regionale Entwicklungskonzepte (REK)
gefördert, im ländlichen Raum Integrierte Ländliche Ent-
wicklungskonzepte (ILEK); die beiden Leistungsbilder
wurden harmonisiert und sind damit gegenseitig anerken-
nungsfähig für die jeweilige Projektförderung:
Zwischen den Instrumenten wurde ein vertikales Beach-
tungsgebot vereinbart. Dies bedeutet z.B., dass sich städ-
tebauliche Entwicklungskonzepte an den Zielen der ILEK
orientieren müssen. Dabei dürfen die auf der räumlich un-
teren Ebene erarbeiteten Strategien den Zielen der räum-
lich übergeordneten Strategien (z.B. LEP 2003) nicht wi-
dersprechen, sondern sollen diese untersetzen. Ggf. sind
die übergeordneten Strategien entsprechend anzupassen
(Gegenstromprinzip).
Als Folge dieses Ansatzes ist in allen relevanten Richtli-
nien aller Ministerien ein Vorrang für Maßnahmen vorge-
sehen (das heißt: bevorzugte Beratung, sowie schnelle,
bevorzugte Bewilligung und bis zu 10 Prozentpunkte hö-
here Fördersätze), welche über das „strategische Instru-
ment“, z.B. das ILEK eingebunden sind. „Relevant“ heißt
in diesem Zusammenhang, dass zusätzlich zu den fachli-
chen Anforderungen ein regionaler Mehrwert absehbar

sein sollte. Denn wo der nicht möglich scheint, würde
die Regionalisierung auch keinen Sinn machen.
Durch die Harmonisierung der Leistungsbilder auf Regi-
onsebene sind städtisch geprägte Regionen auch im ELER
als strategische Grundlage anerkannt und (im Rahmen der
bestehenden Fördergebietskulissen) auch im ELER för-
derfähig.

3 Ein Handlungskonzept für alle – und nun?

Der integrierte Ansatz des ILEK kann nur über ein inte-
griertes System der Fördermittelbereitstellung umgesetzt
werden. So wünschenswert eine Finanzierung aus einer
Hand auch ist, die derzeitigen Rahmenvorgaben der
EU-Finanzierungsquellen, insbesondere die Forderung
nach der inneren Kohärenz von EU-Mitteln, lassen eine
solche Lösung vor allem außerhalb der anerkannten LEA-
DER-Gebiete im ELER leider nicht zu. Daher wurde ein
doppelter Ansatz gewählt:
– Regionale Budgetorientierung für Finanzierung aus
dem ELER

– Sog. „ILE-Vorrang“ für Finanzierung aus anderen
Quellen

Die Abgrenzung zwischen diesen Ansätzen erfolgt durch
die jeweils erfassten förderfähigen Gebiete:

Finanzierung aus dem ELER
Eine Regionalisierung der Fördermittelvergabe im ELER
ist in LEADER-Gebieten – pauschalisiert – auf drei Arten
möglich:
1. Vollständige Übertragung der ELER-Mittel einschließ-
lich der Zahlstellenfunktionen auf die LEADER-Grup-
pen

2. Einrichtung von Regionalfonds für Unternehmen
3. Regionale Budgetorientierung: Region entscheidet ge-
mäß ihrer Strategie über eine Förderung (Prüfung auf
Förderwürdigkeit), Verwaltungsarbeit verbleibt bei Be-
willigungsbehörde (Prüfung auf Förderfähigkeit)

Der Freistaat Sachsen hat die LEADER-Methode mittels
Variante 3 in die Regelförderung überführt; die Bedingun-
gen zur Förderung unter LEADER sind in Kapitel J der

Abb. 2: Informelle Planungsinstrumente in Sachsen

Abb. 3: Planungsebenen und Förderkulissen
in Sachsen
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ILE-Richtlinie festgelegt. Das ILEK hat dieselbe Form
und Funktion wie die in Achse 4 des ELER geforderte lo-
kale Gebietsstrategie (auch eine Folge der Harmonisie-
rung der Planungsinstrumente in Sachsen). Eine Förde-
rung ist laut ILE-Richtlinie nur noch möglich, wenn
ein regionales Votum auf ILEK-Ebene, das heißt eineWil-
lensbekundung durch die regionale Partnerschaft, vor-
liegt. Projekte werden nur dann gefördert, wenn sie regio-
nal vernetzt und relevant im Sinne der Gebietsstrategie
sind. „Isolierte Projektförderung“ gehört hier der Vergan-
genheit an.
Die Dezentralisierung ist also mit einer Regionalisierung
der Mittelzuteilung verbunden. Im Rahmen der ILE-
Richtlinie wurden somit quasi regionale Budgets einge-
richtet. In ILE- und LEADER-Gebieten entscheidet der
sog. Koordinierungskreis als zentrales Lenkungs- und Ar-
beitsgremium der LEADER-Aktionsgruppe bzw. des ILE-
Trägers über die Mittelvergabe. Die formale Prüfung und
Bewilligung von Anträgen wird seit der Verwaltungs- und
Funktionalreform im Jahr 2008 durch die Landratsämter
vorgenommen. Die Förderwürdigkeit hingegen wird
durch das regionale Votum festgestellt.
Der Freistaat Sachsen stellt den 35 LEADER- und ILE-
Regionen im Schwerpunkt 3 und 4 des ELER etwa
eine halbe Milliarde Euro im Zeitraum von 2007 bis
2013 als regionale Budgetorientierung zur Verfügung.

4 Finanzierung aus Nicht-ELER-Mitteln

Der ILE-Vorrang als zweites wichtiges Instrument zur
Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien wurde je
nach Betroffenheit differenziert in 23 Fachrichtlinien
des Freistaates Sachsen verankert. Die jeweiligen Fachan-
forderungen werden dabei jedoch nicht außer Kraft ge-
setzt. Unabhängig von der Unterstützung der integrierten
Entwicklungsstrategien bietet dieses System auch Vorteile
für die Träger der Fachbelange:
Die Umsetzung des ILE-Vorrangs in der Praxis bleibt je-
doch eine große Herausforderung. Denn die Vorteile der
Unterstützung integrierte Entwicklungsstrategien müssen
jedem Bearbeiter einer Fördermittelrichtlinie bewusst sein.

5 Drei Jahre Erfahrung

In Sachsen liegen nunmehr Erfahrungen aus etwa 3 Jahren
der Umsetzung der regionalen Budgetorientierungen vor.

Diverse Studien und die ELER-Halbzeitevaluierung be-
scheinigen: Die Harmonisierung der Planungsinstru-
mente, im ländlichen Raum unter dem Dach des ELER,
hat sich bewährt. Die Einführung der LEADER-Maßnah-
men auch für die Mainstream-Maßnahmen ist wichtig und
notwendig. Dadurch wurden viele Entwicklungspoten-
ziale genutzt und insbesondere bei privaten Akteuren
und Unternehmen zu eigenen Projekte aktiviert. Die in
Sachsen vorgeschriebene Legitimation der ILEK ein-
schließlich der regionalen Entscheidungsstrukturen durch
die zuständigen kommunalpolitischen Gremien ist zwar
keine EU-Forderung. Sie stellt aber sicher, dass die Ziele
der (nichtkommunalen) Koordinierungskreise mit den
kommunalen Handlungsstrategien vor allem in den ver-
schiedenen Bereichen der Infrastruktur konform gehen.
In der Praxis konnte sogar ein besonderes Engagement der
kommunalpolitisch Verantwortlichen in der Zusammenar-
beit mit den Koordinierungskreisen festgestellt werden.
Denn für viele Kommunen ist dieses Instrument auch
ein erfolgreiches Modell für eine neue interkommunale
Zusammenarbeit. Diese Verfahrensweise zur Verbindung
zivilgesellschaftlichen Engagements mit interkommuna-
ler Kooperation hat sich bewährt. Es ist jedoch darauf
zu achten, dass die regionalen Strategien nicht zu einer
Art „kommunalem Infrastrukturprogramm“ reduziert
werden. Dies wird durch die Umsetzung der EU-Vorgabe
sichergestellt, dass über 50% der Mitglieder in den Ent-
scheidungsgremien aus dem Bereich der Wirtschafts- und
Sozialpartner stammen. Dass dies auch in den Augen der
Regionen sinnvoll ist, zeigt die Tatsache, dass in den Ko-
ordinierungskreisen der ILE-Gebiete auch fast 50% der
Entscheider aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozial-
partner stammt, obwohl dies gar nicht vorgeschrieben ist.
Erfreulich ist auch das besondere Engagement der Städte
im ländlichen Raum. Gerade unter demographischen Ge-
sichtspunkten sind dezentrale Konzentrationen von Funk-
tionen im ländlichen Raum unumgänglich. Es spricht für
ein gutes Stadt-Land-Verhältnis, wenn dies im Rahmen
der ILEK erfolgt. Ein praktischer Grund ist sicher auch
die zunehmende Schwierigkeit der Städte, im Rahmen
der Finanzierung der Städtebauförderung die erforderli-
chen Eigenmittel aufzubringen. Gerade private Antrag-
steller und Unternehmen haben zunehmend Schwierigkei-
ten, Fördermittel zu akquirieren.
Das vorgestellte System in Sachsen eignet sich vor allem
in Zeiten knapper Mittel. Durch die regionale Prioritäten-
setzung werden strategiewirksame Förderentscheidungen
getroffen. Dies setzt jedoch voraus, dass durch die regio-

Abb. 4: Synergien durch regionale Strate-
gien
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nale Budgetorientierung möglichst viele Bereiche der
Schwerpunkte 3 und 4 des ELER erfasst sind. Denn
eine wirkliche Prioritätensetzung z.B. zwischen Straße,
Gewerbe und Schule ist nur dann möglich, wenn diese
Fördergegenstände auch in den zulässigen Maßnahmen
der regionalen Budgetorientierung enthalten sind. Dies
wiederum stellt sehr hohe Anforderungen an das Personal
in den Bewilligungsbehörden, die weitreichende Spezial-
kenntnisse vorhalten müssen. Genau genommen wäre es
sogar noch besser, wenn im Regionalbudget z.B. auch
Teile des EFRE und des ESF sowie der Bundesmittel
Städtebauförderung enthalten wären. Dies würde auch
ein einheitliches Monitoring und damit eine wirksamere
Kontrolle des Erreichens der gewählten Entwicklungs-
ziele ermöglichen.
Unterstützung erhalten die LEADER- und ILE-Regionen
neben den Bewilligungsstellen in den Landkreisen auch
durch die regionalen Planungsstellen als Träger der for-
mellen Regionalplanung in Sachsen. Sie sind im Einzel-
fall eine wichtige Hilfestellung bei der Prioritätensetzung
z.B. im Bereich der kommunalen Infrastruktur.
Die weiteren Vorteile des Systems in Sachsen sind in den
genannten Quellen ausführlich nachlesbar. Das gewählte
System wird fortgeführt und weiterentwickelt. Beschäfti-
gen wir uns im Folgenden daher mit den Optionen zur
Weiterentwicklung.

6 Herausforderungen

Kritik wird vor allem deutlich, wenn die Umsetzung in-
tegrierter Strategien mit dem nicht integrierten Verwal-
tungs- und Kontrollsystem des ELER kollidiert. Die Tren-
nung von Förderwürdigkeit (Region) und Förderfähigkeit
(Bewilligungsbehörde) selbst birgt auch Herausforderun-
gen: Da die LEADER-Gruppen in der Regel ehrenamtlich
organisiert sind bzw. zusätzlich zu einer eigentlichen Tä-
tigkeit betrieben werden, ist eine Übertragung der Zahl-
stellenfunktion eher problematisch. Das Verwaltungs-
und Kontrollsystem des ELER und auch das komplizierte
Beihilferecht gehört eher in die Hand von Spezialisten.
Um im Ablauf der Bewilligung von Fördervorhaben
auf der Grundlage einer regionalen Prioritätensetzung kei-
nen Zeitverzug zu erleiden, ist eine eingespielte Zusam-
menarbeit zwischen Regionen und Bewilligungsbehörde
unabdingbar. Schwierig gestalten sich dabei auch die An-
forderungen an das Regionalmanagement. Deren Aufgabe
ist in erster Linie die Umsetzung der Strategie durch Sen-
sibilisierung, Vernetzung der erforderlichen Partner etc.
Doch viel zu oft werden die Managements von ihremAuf-
traggeber, der Region, daran gemessen, wie das jeweilige

Budget ausgelastet wird. In diesem Zusammenhang stellt
sich auch die Personalfrage: Je höher die Eigenmittel der
Region für das beauftragte oder eingestellte Management
sind, umso kritischer sind die Stimmen der in der Umlage
beteiligten Kommunen nach der eigentlichen Aufgabe des
Managements.

7 Ideen

Vergessen wir für einen Moment einen Teil der Regelun-
gen des ELER. Welche Alternativen zur Regionalen Bud-
getorientierung sind in der ländlichen Entwicklung denk-
bar?
– Regionale Budgetorientierung auf der Grundlage meh-
rerer Finanzquellen

– Regionalfonds nicht nur für Unternehmen (siehe Nr. 2
Seite 6)

– Echtes Regionalbudget für einen Teil der regionalen
Budgetorientierung (siehe Nr. 1 Seite 6)

– ...
Eine Vereinfachung des Verwaltungs- und Kontrollsys-
tems (VKS) wäre vor allem für echte Regionalbudgets
sehr hilfreich. Doch angesichts der immer noch ver-
gleichsweise hohen Fehlerquoten im Bereich des ELER
ist damit wohl eher nicht zu rechnen. Aus den ersten
drei Jahren der Umsetzung des ELER wird eingeschätzt,
dass eine vollständige Übertragung der Zahlstellenfunkti-
on auf die Lokalen Aktionsgruppen (LAG) in Sachsen
diese zumindest derzeit vor zu hohe verwaltungstechni-
sche Anforderungen stellt. Regionalbudgets sind jedoch
notwendig zur Umsetzung von regionalen Entwicklungs-
strategien durch Projekte, die bisher nicht in bestehenden
Förderprogrammen erfasst sind. Daher wird im Folgenden
der Versuch unternommen, ein alternatives Finanzie-
rungsinstrument in LEADER-Gebieten im Rahmen des
geltenden VKS zu skizzieren, welches Merkmale eines
Regionalbudgets aufweist. Dabei soll die Zahlstellenfunk-
tion bei der originären Bewilligungsbehörde verbleiben,
um Anlastungsrisiken zu minimieren.
Die LAG fungiert direkt als Antragsteller für Maßnahme-
bündel einzelner Projektträger. Diese müssen im Einzel-
nen und insgesamt den Zielen des ELER und der regio-
nalen Entwicklungsstrategien dienen. Die LAG stellt da-
bei die erforderlichen Eigenanteile bereit. Die Beschrei-
bung des Maßnahmebündels muss ausreichend detailliert
sein, um eine spätere Rechnungsprüfung im Sinne des
VKS zu ermöglichen. Die LAG reicht die Mittel auf pri-
vatrechtlichem Weg an die Endempfänger weiter. Die bei
der Umsetzung der Projekte entstehenden Rechnungen
werden auf Namen der LAG gestellt und von der LAG
bei der Bewilligungsbehörde im Rahmen der Verwen-
dungsnachweisprüfung eingereicht.
Mit dieser Verfahrensweise sind folgende Vorteile verbun-
den:
– Einfache Realisierung von Vorhaben, die nur über we-
nig oder keine Eigenmittel verfügen (z.B. im sozialen
Bereich)

– Umsetzung von Projekten mit „VKS-problematischen“
Zuwendungsempfängern, da die LAG im Verwaltungs-
verfahren an deren Stelle trittAbb. 5: „Unechtes“ Regionalbudget in LEADER-Gebieten
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– Vorfinanzierung von Projekten mit Hilfe der Finanz-
mittel des Eigenanteils insbesondere für Endempfän-
ger, die keine Vorfinanzierung von EU-Mitteln durch
Banken erhalten (insbesondere soziale Projekte)

– Das VKS endet bei der LAG und nicht beim Projekt-
träger (unbeschadet der Prüfrechte durch die zuständi-
gen Behörden)

– Keine „doppelte Beratung“ der Projektträger durch
LAG und Bewilligungsbehörde

Dennoch stellt dieses Modell auch die LAG vor Heraus-
forderungen:
– LAG stellt sicher, dass auch beim Endempfänger die
Zuwendungsvorausetzungen eingehalten werden, ins-
besondere die Zweckbindungsfristen etc.

– LAG trägt alle Risiken des Zuwendungsverfahrens be-
züglich Sanktionierung etc.

Eine weitere Alternative stellen die Regionalfonds dar.
Hier werden derzeit wichtige Erfahrungen z.B. in den
Stadtentwicklungsprogrammen gesammelt. Im Rahmen
des ELER sind diese nur für Unternehmen und nur unter
recht anspruchsvollen Verfahrensregelungenmöglich. Re-
gionalfonds auch für nicht rentierliche Projekte sind je-
doch ein gutes Instrument auch zur Einbindung privaten
regionalen Kapitals. Denn nicht nur angesichts schmaler
werdender öffentlicher Haushalte ist die Einbindung pri-
vaten Kapitals sinnvoll: Es sorgt auch für eine noch bes-
sere Verankerung privater Akteure am regionalen Ent-
wicklungsprozess. Es bleibt also abzuwarten, welche Rah-
menbedingungen hier ab 2014 gelten.

8 Fazit

Integrierten regionalen Strategien ohne fachliche Einen-
gung gehört die Zukunft. Die Einbindung der Zivilgesell-
schaft in regionale Entscheidungsprozesse aktiviert wei-
tere Entwicklungspotenziale. Integrierte Strategien erfor-
dern integrierte Finanzierungen. Eine Harmonisierung der
Regelungen vor allem zwischen EFRE und ELER im Be-
reich der Regionalbudgets und Regionalfonds wäre dabei
hilfreich.
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Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sach-
sen (LEP 2003) vom 16. Dezember 2003 [SächsGVBl
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